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(54) Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn

(57) Die Erfindung betrifft eine Maschine zur Herstel-
lung einer Faserstoffbahn, insbesondere einer Papier-
oder Kartonbahn, mit mindestens einem umlaufenden
porösen und mindestens eine Faserstoffsuspension tra-
genden Band (2; 2.1, 2.2), insbesondere einem Sieb-
band, und mit einem Leistenteil (1), das mit mehreren
das laufende Band (2; 2.1, 2.2) berührenden Leisten (3.n)
mit einer jeweiligen Leistenbreite (TLn; TLa) bestückt ist,
die sich quer zur Laufrichtung (L) des mindestens einen
Bands (2; 2.1, 2.2) erstrecken und dazwischen liegende
Schlitze (4.m) mit einer jeweiligen Schlitzbreite (TSm;
TSa) begrenzen und somit eine Leistenstruktur (T) aus-
bilden.

Die erfindungsgemäße Maschine ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Teil (Tteil) der Leisten-
struktur (T) möglichst unregelmäßig ausgebildet ist, wo-
bei die Unregelmäßigkeit sich auf die von den Leisten
(3.n) gebildeten Teilungsbreiten (TLn; TLa) in Maschinen-
laufrichtung (L), die Leistenbreiten (TLn; TLa) und/oder
die Schlitzbreiten (TSm; TSa) erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Maschine zur Her-
stellung einer Faserstoffbahn, insbesondere einer Pa-
pier- oder Kartonbahn, mit mindestens einem umlaufen-
den porösen und mindestens eine Faserstoffsuspension
tragenden Band, insbesondere einem Siebband, und mit
einem Leistenteil, das mit mehreren das laufende Band
berührenden Leisten mit einer jeweiligen Leistenbreite
bestückt ist, die sich quer zur Laufrichtung des minde-
stens einen Bands erstrecken und dazwischen liegende
Schlitze mit einer jeweiligen Schlitzbreite begrenzen und
somit eine Leistenstruktur ausbilden.
[0002] Eine derartige Maschine ist beispielsweise aus
der europäischen Patentschrift EP 0 831 173 B1 bekannt.
[0003] Bei schnelllaufenden Maschinen zur Herstel-
lung einer Faserstoffbahn, insbesondere einer Papier-
oder Kartonbahn, treten bei ausgewählten Formern, bei
bestimmten Entwässerungsbedingungen und bei be-
stimmten Formiersiebtypen Störungen in der Blattstruk-
tur der hergestellten Faserstoffbahn auf. Werden gleiche
Leistenstrukturen hintereinander gesetzt, so können sich
lange und ausgeprägte Streifen in Maschinenlaufrich-
tung ausbilden. Diese Störungen treten insbesondere bei
Doppelsiebformern auf, sofern zudem geringe Stoffauf-
laufstoffdichten, das heißt für ein bestimmtes Flächen-
gewicht hohe Wassermengen verwendet werden. Die
Störungen äußern sich, wie bereits gesagt, in Streifen,
die in Maschinenlaufrichtung ausgerichtet sind. In Ma-
schinenquerrichtung liegen dabei mehrere Streifen ne-
beneinander. Die Streifen führen unter anderem zu Flä-
chengewichtsstreifen.
[0004] Bei derartigen Doppelsiebformern wird die For-
mation der herzustellenden Faserstoffbahn durch von
Leisten generierte und in die Faserstoffsuspension ein-
gebrachte Leistenpulse verbessert. Dabei sind die Lei-
sten eines Leistenteils entweder fest installiert oder fle-
xibel anpressbar. Übliche Leistenstrukturen bestehen
aus Leisten gleicher Breite, die mit gleichen Leistenab-
ständen zueinander installiert werden. Daraus ergibt sich
eine konstante Teilung der Bestückung.
[0005] In verschiedenen Praxisanwendungen finden
auch unterschiedliche, das heißt nicht konstante Teilun-
gen ihre Anwendung. So können beispielsweise bevor-
zugt folgende Teilungspaare realisiert werden:

- eine Leistenbreite von 30 mm und ein Leistenab-
stand von 30 mm oder

- eine Leistenbreite von 30 mm und ein Leistenab-
stand von 75 mm oder

- eine Leistenbreite von 15 mm und ein Leistenab-
stand von 45 mm oder

- eine Leistenbreite von 30 mm und ein Leistenab-
stand von 45 mm.

[0006] Hierbei befinden sich gleiche Teilungspaare
mehrfach direkt hintereinander in Blöcken in der Entwäs-
serungstrecke. Innerhalb dieser Blöcke gibt es immer re-

gelmäßige Reihenfolgen von gleichen Teilungspaaren.
Dies gilt für besaugte Elemente, wie beispielsweise For-
miersauger, ebenso wie für unbesaugte Elemente, wie
beispielsweise Formationskästen mit flexibel anpressba-
ren Formationsleisten.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
verbesserte Maschine der eingangs genannten Art zu
schaffen, die die Ausbildung störender und regelmäßiger
Streifen in Maschinenlaufrichtung in der Formation einer
auf dieser Maschine hergestellten Faserstoffbahn wei-
testgehend, vorzugsweise vollständig verhindern.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass zumindest ein Teil der Leistenstruktur mög-
lichst unregelmäßig ausgebildet ist, wobei die Unregel-
mäßigkeit sich auf die von den Leisten gebildeten Tei-
lungsbreiten in Maschinenlaufrichtung, die Leistenbrei-
ten und/oder die Schlitzbreiten erstreckt.
[0009] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird auf diese
Weise vollkommen gelöst.
[0010] Diese Ausbildung des Leistenteils gewährlei-
stet, dass selbst bei schnelllaufenden Maschinen zur
Herstellung einer Faserstoffbahn, insbesondere einer
Papier- oder Kartonbahn, keine Störungen in der Blatt-
struktur der hergestellten Faserstoffbahn auftreten, und
dies unabhängig von der konstruktiven Ausbildung des
Formers. Das Auftreten von Störungen in Form von re-
gelmäßigen und in Maschinenlaufrichtung ausgerichte-
ten Streifen wird weitestgehend, vorzugsweise vollstän-
dig verhindert.
[0011] Der möglichst unregelmäßig ausgebildete Teil
der Leistenstruktur ist ≥ 70 %, vorzugsweise ≥ 90 der
gesamten Leistenstruktur, da in diesen Bereichen die
Störungen bestmöglich verhindert werden. Von Vorteil
ist auch, wenn zumindest mehrere sektionale Bereiche
der Leistenstruktur möglichst unregelmäßig ausgebildet
sind, wobei die sektionalen und möglichst unregelmäßig
ausgebildeten Bereiche der Leistenstruktur wiederum
≥70 %, vorzugsweise ≥ 90 der gesamten Leistenstruktur
sind. Insgesamt wird bei diesen Ausgestaltungen das
Auftreten eventuell möglicher Streifen wirkungsvoll ver-
mieden.
[0012] Auch umfasst ein Teil beziehungsweise Be-
reich gleicher Ausbildung bevorzugt maximal drei, vor-
zugsweise maximal zwei Leistenpaare, so dass die Ent-
stehung einer Regelmäßigkeit, die zu beschriebenen
Störungen führt, im Leistenteil wirkungsvoll unterbunden
wird.
[0013] Zum Zwecke einer größtmöglichen Einfluss-
nahme auf die Formation der herzustellenden Faserstoff-
bahn ist das erfindungsgemäße Leistenteil vor dem Im-
mobilitätspunkt der Faserstoffsuspension angeordnet.
Vorteilhaft ist hierbei insbesondere, wenn das Leistenteil
in einem Bereich angeordnet ist, in welchem die mittlere
Stoffdichte der sich bildenden Faserstoffbahn kleiner als
6 % ist.
[0014] Das erfindungsgemäße Leistenteil kann in er-
ster bevorzugter Ausgestaltung als eine besaugte Ein-
heit ausgebildet sein, wobei diese besaugte Einheit wie-
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derum einen Formiersauger umfassen kann. Die jeweils
zwischen zwei benachbarten Leisten ausgebildeten
Schlitze weisen bevorzugt eine Schlitzbreite im Bereich
von 10 bis 150 mm, vorzugsweise von 15 bis 100 mm,
insbesondere von 20 bis 80 mm auf.
[0015] In zweiter bevorzugter Ausführungsform kann
das erfindungsgemäße Leistenteil als eine unbesaugte
Einheit ausgebildet sein. Dabei kann die unbesaugte Ein-
heit mehrere feste Leisten oder einen Formationskasten
mit mehreren vorzugsweise flexibel anpressbaren For-
mationsleisten umfassen. Die jeweils zwischen zwei be-
nachbarten Leisten ausgebildeten Schlitze weisen be-
vorzugt eine Schlitzbreite im Bereich von 30 bis 400 mm,
vorzugsweise von 50 bis 350 mm, insbesondere von 100
bis 300 mm auf.
[0016] Ferner weist die einzelne Leiste bevorzugt eine
Leistenbreite im Bereich von 4 bis 90 mm, vorzugsweise
von 20 bis 40 mm auf. Die Breitenbereiche sind ausrei-
chend, um ausreichende Leistenimpulse zu generieren
und in die Faserstoffsuspension einzubringen.
[0017] Da, wie bereits ausgeführt, die beschriebenen
Störungen in der Blattstruktur der hergestellten Faser-
stoffbahn vorzugsweise bei schnelllaufenden Maschinen
mit einem Doppelsiebformer auftreten, ist bevorzugt vor-
gesehen, dass in der Bandschlaufe des zweiten Bands
des Doppelsiebformers ein Formiersauger mit einem fe-
sten Leistenbelag angeordnet ist und in der Bandschlau-
fe des ersten Bands des Doppelsiebformers vorzugswei-
se einzeln anpressbare Formationsleisten gegenüber
dem Formiersauger des zweiten Bands angeordnet sind
und dass zumindest der Leistenbelag des Formiersau-
gers und/oder die vorzugsweise einzeln anpressbaren
Formationsleisten in erfindungsgemäßer Ausgestaltung
ausgebildet ist beziehungsweise sind.
[0018] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung be-
vorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf
die Zeichnung.
[0019] Es zeigen

Figur 1 eine schematische und ausschnittsweise Sei-
tenansicht eines Leistenteils gemäß dem
Stand der Technik;

Figur 2 eine schematische und ausschnittsweise Sei-
tenansicht eines Leistenteils in erster erfin-
dungsgemäßer Ausführung;

Figur 3 eine schematische und ausschnittsweise Sei-
tenansicht eines Leistenteils in zweiter erfin-
dungsgemäßer Ausführung; und

Figur 4 eine schematische Seitenansicht einer Dop-
pelsiebzone eines Doppelsiebformers mit ei-
nem erfindungsgemäßen Leistenteil.

[0020] Die Figur 1 zeigt eine schematische und aus-
schnittsweise Seitenansicht eines Leistenteils 1 gemäß
dem Stand der Technik. Bei dem dargestellten Leistenteil
1 kann es sich beispielsweise um eine besaugte Einheit,
wie beispielsweise einen Formiersauger, handeln.

[0021] Das Leistenteil 1 findet seine Verwendung in
einer Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn,
insbesondere einer Papier- oder Kartonbahn, mit minde-
stens einem umlaufenden porösen und mindestens eine
Faserstoffsuspension tragenden Band 2, insbesondere
einem Siebband. Es ist mit mehreren und das laufende
Band 2 berührenden Leisten 3.n (3.1, 3.2, 3.3; n = Anzahl
der Leisten) mit einer jeweiligen Leistenbreite TLn (TL1,
TL2; n = Anzahl der Leisten) bestückt, die sich quer zur
Laufrichtung L (Pfeil) des Bands 2 erstrecken und dazwi-
schen liegende Schlitze 4.m (4.1, 4.2; m = Anzahl der
Schlitze) mit einer jeweiligen Schlitzbreite TSm (TS1,
TS2; m = Anzahl der Schlitze) begrenzen und somit eine
Leistenstruktur T ausbilden. TL1 und TS1 sind die Para-
meter für das erste Leistenpaar; TLm und TSm sind die
Parameter für das m-te Leistenpaar und TLn der Para-
meter für die n-te und damit letzte Leiste in Laufrichtung
des Bands 2.
[0022] Gemäß dem Stand der Technik gilt für das Lei-
stenteil 1, dass TL1 = TL2 = ... = TLn und TS1 = TS2 = ...
= TSm ist, wobei n = m + 1 ist.
[0023] Die Figur 2 zeigt nun eine schematische und
ausschnittsweise Seitenansicht eines Leistenteils 1 in er-
ster erfindungsgemäßer Ausführung. Es ist beispielswei-
se als eine besaugte Einheit ausgebildet, die einen For-
miersauger umfassen kann.
[0024] Das Leistenteil 1 ist wiederum mit mehreren
und das laufende Band 2 berührenden Leisten 3.n (3.1,
3.2, 3.3, 3.4) mit einer jeweiligen Leistenbreite TLn (TL1,
TL2, TL3) bestückt, die sich quer zur Laufrichtung L (Pfeil)
des Bands 2 erstrecken und dazwischen liegende Schlit-
ze 4.m (4.1, 4.2, 4.3) mit einer jeweiligen Schlitzbreite
TSm (TS1, TS2, TS3) begrenzen und somit eine Leisten-
struktur T ausbilden.
[0025] Jedoch ist nunmehr zumindest ein Teil der Lei-
stenstruktur Tteil.a (Summe aus Tteil.1 und Tteil.2), wobei
1 ≤ a ≤ m ist, möglichst unregelmäßig ausgebildet, wobei
die Unregelmäßigkeit sich auf die von den Leisten 3.n
gebildeten Teilungsbreiten (Summe Tteil.a aus TLa und
TSa, wobei 1 ≤ a ≤ m ist) in Maschinenlaufrichtung L
(Pfeil), die Leistenbreiten TLn und/oder die Schlitzbreiten
TSm erstreckt. Dabei ist der möglichst unregelmäßig aus-
gebildete Teil der Leistenstruktur Tteil.a ≥ 70 %, vorzugs-
weise ≥ 90 der gesamten Leistenstruktur T.
[0026] Das Leistenteil 1 ist vor dem Immobilitätspunkt
der von dem laufenden Band 2 getragenen, jedoch nicht
explizit dargestellten Faserstoffsuspension angeordnet.
Das Leistenteil 1 ist also in einem Bereich angeordnet,
in welchem die mittlere Stoffdichte der sich bildenden
Faserstoffbahn kleiner als 6 % ist.
[0027] Weiterhin weist die einzelne Leiste 3.n (3.1, 3.2,
3.3, 3.4) eine Leistenbreite TLn (TL1, TL2, TL3) im Bereich
von 4 bis 90 mm, vorzugsweise von 20 bis 40 mm auf.
Die Leistenbreite TLn (TL1, TL2, TL3) des Leistenteils 1
der Figur 2 können beispielsweise nachfolgende Werte
in genannter Reihenfolge annehmen: 90 mm, 20 mm, 40
mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm, 30 mm und 20 mm.
[0028] Die jeweils zwischen zwei benachbarten Lei-
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sten 3.a und 3.b ausgebildeten Schlitze 4.m (4.1, 4.2,
4.3) weisen eine Schlitzbreite TSm (TS1, TS2, TS3) im
Bereich von 10 bis 150 mm, vorzugsweise von 15 bis
100 mm, insbesondere von 20 bis 80 mm auf. Die Schlitz-
breiten (TL1, TL2, TL3) des Leistenteils 1 der Figur 2 kön-
nen beispielsweise nachfolgende Werte in genannter
Reihenfolge annehmen: 30 mm, 20 mm, 30 mm, 25 mm,
30 mm, 40 mm und 20 mm.
[0029] Die Unregelmäßigkeit der Leistenstruktur Tteil.a
(Tteil.1, Tteil.2) erstreckt sich also sowohl auf die von den
Leisten 3.n (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) gebildeten Teilungsbreiten
(Summe Tteil.a aus TLa und TSa, wobei 1 ≤ a ≤ m ist) in
Maschinenlaufrichtung L (Pfeil), die Leistenbreiten TLn
(TL1, TL2, TL3) und die Schlitzbreiten TSm (TS1, TS2,
TS3). Die Teilungspaare sind also allesamt regellos an-
geordnet, das heißt es gibt keine systematischen Wie-
derholungen.
[0030] Die Figur 3 zeigt eine schematische und aus-
schnittsweise Seitenansicht eines Leistenteils 1 in zwei-
ter erfindungsgemäßer Ausführung. Es ist beispielswei-
se wiederum als eine besaugte Einheit ausgebildet, die
einen Formiersauger umfassen kann. Jedoch kann das
Leistenteil 1 auch eine unbesaugte Einheit mit mehreren
festen Leisten oder einen Formationskasten mit mehre-
ren vorzugsweise flexibel anpressbaren Formationslei-
sten umfassen.
[0031] Das Leistenteil 1 ist wie die Ausführung der Fi-
gur 2 wiederum mit mehreren und das laufende Band 2
berührenden Leisten 3.n (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) mit einer
jeweiligen Leistenbreite TLn (TL1, TL2, TL3, TL4) be-
stückt, die sich quer zur Laufrichtung L (Pfeil) des Bands
2 erstrecken und dazwischen liegende Schlitze 4.m (4.1,
4.2, 4.3, 4.4) mit einer jeweiligen Schlitzbreite TSm (TS1,
TS2, TS3, TS4) begrenzen und somit eine Leistenstruktur
Tteil.a (Summe aus TLa und TSa), wobei 1 ≤ a ≤ m ist,
ausbilden.
[0032] Jedoch sind im Gegensatz zur Ausführung der
Figur 2 zwei sektionale Bereiche der Leistenstruktur
Tsekt.1 (Summe aus Tteil.1 und Tteil.2) und Tsekt.2 (Summe
aus Tteil.3 und Tteil.4) möglichst unregelmäßig
ausgebildet. Dabei sind die sektionalen und möglichst
unregelmäßig ausgebildeten Bereiche der
Leistenstruktur Tsekt.ges ≥ 70 %, vorzugsweise ≥ 90 der
gesamten Leistenstruktur T.
[0033] In der Ausführung der Figur 3 ist ersichtlich,
dass ein Teil beziehungsweise Bereich gleicher Ausbil-
dung zwei Leistenpaare 3.a und 3.b umfasst. Generell
umfasst der Teil beziehungsweise Bereich gleicher Aus-
bildung maximal drei Leistenpaare.
[0034] Das Leistenteil 1 ist erneut vor dem Immobili-
tätspunkt der von dem laufenden Band 2 getragenen,
jedoch nicht explizit dargestellten Faserstoffsuspension
angeordnet. Das Leistenteil 1 ist also in einem Bereich
angeordnet, in welchem die mittlere Stoffdichte der sich
bildenden Faserstoffbahn kleiner als 6 % ist.
[0035] Weiterhin weist die einzelne Leiste 3.n (TL1,
TL2, TL3, TL4) eine Leistenbreite TLn (TL1, TL2, TL3, TL4)
im Bereich von 4 bis 90 mm, vorzugsweise von 20 bis

40 mm auf. Die Leistenbreiten TLn (TL1, TL2, TL3, TL4)
des Leistenteils 1 der Figur 3 können beispielsweise
nachfolgende Werte in genannter Reihenfolge anneh-
men: 90 mm, 20 mm, 40 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm,
30 mm und 20 mm.
[0036] Die jeweils zwischen zwei benachbarten Lei-
sten 3.a und 3.b ausgebildeten Schlitze 4.m (4.1, 4.2,
4.3, 4.4) weisen eine Schlitzbreite TSm (TS1, TS2, TS3,
TS4) im Bereich von 10 bis 150 mm, vorzugsweise von
15 bis 100 mm, insbesondere von 20 bis 80 mm auf. Die
Schlitzbreiten TSm (TS1, TS2, TS3, TS4) des Leistenteils
1 der Figur 2 können beispielsweise nachfolgende Werte
in genannter Reihenfolge annehmen: 30 mm, 20 mm, 30
mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm und 20 mm.
[0037] Die Figur 4 zeigt eine schematische Seitenan-
sicht einer Doppelsiebzone 6 eines Doppelsiebformers
5 mit einem erfindungsgemäßen Leistenteil 1.
[0038] Der Doppelsiebformer 5 ist Teil einer Maschine
zur Herstellung einer Faserstoffbahn, insbesondere ei-
ner Papier- oder Kartonbahn, und umfasst zwei umlau-
fende poröse Bänder 2.1 und 2.2, insbesondere zwei
Siebbänder, die jeweils eine Bandschlaufe 7.1 und 7.2
bilden. Das erste Band (Untersieb, Innensieb) 2.1 läuft
über einen Umfangsbereich 9 eines ersten Umlenkele-
ments (Formierwalze) 8 und das zweite Band (Obersieb,
Außensieb) 2.2 läuft über einen Umfangsbereich 11 ei-
nes zweiten Umlenkelements (Brustwalze) 10. Anschlie-
ßend laufen die beiden Bänder 2.1 und 2.2 unter Bildung
eines keilförmigen Stoffeinlaufspalts 12, der unmittelbar
von einem lediglich schematisch angedeuteten Stoffauf-
lauf 13 die mindestens eine Faserstoffsuspension auf-
nimmt, im Bereich des ersten Umlenkelements 8 zusam-
men und bilden anschließend zumindest eine vorzugs-
weise im Wesentlichen vertikale Doppelsiebzone 6.
[0039] Abschließend ist die Doppelsiebzone 6 in ihrem
Endbereich 14 über ein Trennelement 15, insbesondere
Siebsaugwalze 15.1, geführt. Das Trennelement 15 ist
derart angeordnet, dass es das erste Band 2.1 und die
zu bildende Faserstoffbahn von dem zweiten und über
eine Ablaufwalze 16 geführten Band 2.2 trennt. Der
Bandverlauf im Bereich des Trennelements 15 kann je-
doch auch spiegelbildlich ausgebildet sein. Nach der
Bandtrennung sind üblicherweise noch weitere, jedoch
nicht explizit dargestellte Saugeinrichtungen in der Band-
schlaufe des ersten Bands 2.1 angeordnet.
[0040] In der Bandschlaufe 7.2 des zweiten Bands 2.2
ist ein Formiersauger 17 mit einem festen Leistenbelag
18 angeordnet und in der Bandschlaufe 7.1 des ersten
Bands 2.1 sind mehrere vorzugsweise einzeln an-
pressbare Formierleisten 19 gegenüber dem Formier-
sauger 17 des zweiten Bands 2.2 angeordnet. Es ist vor-
gesehen, dass zumindest der Leistenbelag 18 des For-
miersaugers 17 und/oder die vorzugsweise einzeln an-
pressbaren Formationsleisten 19 gemäß der Erfindung,
wie sie beispielsweise in den Ausführungen der Figuren
2 und 3 dargelegt ist, ausgebildet und angeordnet sind.
[0041] Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch
die Erfindung eine Maschine der eingangs genannten
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Art geschaffen wird, die die Ausbildung störender und
regelmäßiger Streifen in Maschinenlaufrichtung in der
Formation einer auf dieser Maschine hergestellten Fa-
serstoffbahn weitestgehend, vorzugsweise vollständig
verhindert.

Bezugszeichenliste

[0042]

1 Leistenteil
2 Band (Siebband)
2.1 Erstes Band (Untersieb, Innensieb)
2.2 Zweites Band (Obersieb, Außensieb)
3.a, 3.b Leistenpaar
3.n Leiste
4.m Schlitz
5 Doppelsiebformer
6 Doppelsiebzone
7.1 Bandschlaufe des ersten Bands
7.2 Bandschlaufe des zweiten Bands
8 Erstes Umlenkelement (Formierwalze)
9 Umfangsbereich
10 Zweites Umlenkelement (Brustwalze)
11 Umfangsbereich
12 Stoffeinlaufspalt
13 Stoffauflauf
14 Endbereich
15 Trennelement
15.1 Siebsaugwalze
16 Ablaufwalze
17 Formiersauger
18 Leistenbelag
19 Formierleiste
L Laufrichtung (Pfeil)
n Anzahl der Leisten
m Anzahl der Schlitze
T Leistenstruktur
TLa a-te Leistenbreite

TLn Leistenbreite
TSa a-te Schlitzbreite
Tsekt.1, Tsekt.2 Sektionaler Bereich der Leistenstruktur
Tsekt.ges Bereich der Leistenstruktur
TSm Schlitzbreite
Tteil.a Teil der Leistenstruktur

Patentansprüche

1. Maschine zur Herstellung einer Faserstoffbahn, ins-
besondere einer Papier- oder Kartonbahn, mit min-
destens einem umlaufenden porösen und minde-
stens eine Faserstoffsuspension tragenden Band (2;
2.1, 2.2), insbesondere einem Siebband, und mit ei-
nem Leistenteil (1), das mit mehreren das laufende
Band (2; 2.1, 2.2) berührenden Leisten (3.n) mit einer
jeweiligen Leistenbreite (TLn; TLa) bestückt ist, die

sich quer zur Laufrichtung (L) des mindestens einen
Bands (2; 2.1, 2.2) erstrecken und dazwischen lie-
gende Schlitze (4.m) mit einer jeweiligen Schlitzbrei-
te (TSm; TSa) begrenzen und somit eine Leisten-
struktur (T) ausbilden,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Teil der Leistenstruktur (Tteil)
möglichst unregelmäßig ausgebildet ist, wobei die
Unregelmäßigkeit sich auf die von den Leisten (3.n)
gebildeten Teilungsbreiten (TLn; TLa) in Maschinen-
laufrichtung (L), die Leistenbreiten (TLn; TLa) und/
oder die Schlitzbreiten (TSm; TSa) erstreckt.

2. Maschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der möglichst unregelmäßig ausgebildete Teil
der Leistenstruktur (Tteil) ≥70 %, vorzugsweise ≥ 90
der gesamten Leistenstruktur (T) ist.

3. Maschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest mehrere sektionale Bereiche
(Tsekt.1, Tsekt.2) der Leistenstruktur (T) möglichst
unregelmäßig ausgebildet sind.

4. Maschine nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die sektionalen und möglichst unregelmäßig
ausgebildeten Bereiche der Leistenstruktur
(Tsekt.ges) ≥ 70 %, vorzugsweise ≥ 90 der gesamten
Leistenstruktur (T) sind.

5. Maschine nach Anspruch 2 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Teil (Tteil) beziehungsweise Bereich
(Tsekt.1, Tsekt.2) gleicher Ausbildung maximal drei,
vorzugsweise maximal zwei Leistenpaare (3.a, 3.b)
umfasst.

6. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leistenteil (1) vor dem Immobilitätspunkt
der Faserstoffsuspension angeordnet ist.

7. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leistenteil (1) in einem Bereich angeord-
net ist, in welchem die mittlere Stoffdichte der sich
bildenden Faserstoffbahn kleiner als 6 % ist.

8. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leistenteil (1) als eine besaugte Einheit
(17) ausgebildet ist.
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9. Maschine nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die besaugte Einheit einen Formiersauger (17)
umfasst.

10. Maschine nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die jeweils zwischen zwei benachbarten Lei-
sten (3.a, 3.b) ausgebildeten Schlitze (4.m) eine
Schlitzbreite (TSm; TSa) im Bereich von 10 bis 150
mm, vorzugsweise von 15 bis 100 mm, insbesonde-
re von 20 bis 80 mm aufweisen.

11. Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Leistenteil (1) als eine unbesaugte Einheit
ausgebildet ist.

12. Maschine nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die unbesaugte Einheit mehrere feste Leisten
umfasst.

13. Maschine nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die unbesaugte Einheit einen Formationska-
sten mit mehreren vorzugsweise flexibel anpressba-
ren Formationsleisten umfasst.

14. Maschine nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die jeweils zwischen zwei benachbarten Lei-
sten (3.a, 3.b) ausgebildeten Schlitze (4.m) eine
Schlitzbreite (TSm; TSa) im Bereich von 30 bis 400
mm, vorzugsweise von 50 bis 350 mm, insbesonde-
re von 100 bis 300 mm aufweisen.

15. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die einzelne Leiste (3.n) eine Leistenbreite
(TLm; TLa) im Bereich von 4 bis 90 mm, vorzugswei-
se von 20 bis 40 mm aufweist.

16. Maschine nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie zwei umlaufende poröse und einen Dop-
pelsiebformer (5) bildende Bänder (2.1, 2.2), insbe-
sondere zwei Siebbänder, umfasst, wobei in der
Bandschlaufe (7.2) des zweiten Bands (2.2) ein For-
miersauger (17) mit einem festen Leistenbelag (18)
angeordnet ist und in der Bandschlaufe (7.1) des
ersten Bands (2.1) vorzugsweise einzeln an-
pressbare Formationsleisten (19) gegenüber dem
Formiersauger (17) des zweiten Bands (2.2) ange-
ordnet sind und wobei zumindest der Leistenbelag
(18) des Formiersaugers (17) und/oder die vorzugs-

weise einzeln anpressbaren Formationsleisten (19)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche ausge-
bildet ist beziehungsweise sind.
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